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Maßnahmen für Familien und Stärkung der Kaufkraft
I. Soziale Sicherung in Südtirol

Maßnahmen für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen

Haushalte mit unterem, aber auch mittlerem Einkommen sind aufgrund der steigenden Preise und der geringer steigenden Löhne und Gehälter, aber auch der Gewinne für Klein- und Mittelbetriebe immer mehr in sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Maßnahmen der öffentlichen Sozial- und Familienpolitik sind nur begrenzt geeignet, den sinkenden Kaufkraftschwund der Einkommen, der Löhne und Gehälter wettzumachen. Maßnahmen in den Bereichen Wirtschafts-, Preis- und Lohnpolitik sind notwendig. 
Die Landesregierung hat zwar keine Möglichkeiten, sich dieser europäischen bzw. weltweiten Entwicklung (mit steigenden Lebensmittelpreisen und daraus resultierenden Hungersnöten) entgegenzusetzen. Wir versuchen allerdings besonders in dieser Legislatur, Familien zu unterstützen. Speziell in den vergangenen Monaten bemühen wir uns zusätzlich darum, in allen Bereichen mögliche Entlastungen aller BürgerInnen durchzuführen.
Derjenige der arbeitet, soll in unserem Land, wo das durchschnittliche Einkommen mehr als ein Drittel über dem Durchschnittseinkommen der EU liegt, zeitgemäß leben können. 
Alle Südtiroler haben am Aufbau dieses relativen Wohlstandes in unserem Lande mitgearbeitet, deshalb ist es auch richtig, dass auch jeder an den Errungenschaften teilnehmen kann. Grundsätzlich soll jeder, der arbeitet, über ein angemessenes Einkommen verfügen. Die diesbezüglichen Kollektivverträge zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden sollen den heutigen wirtschaftlichen Möglichkeiten und den ständig steigenden Lebenshaltungskosten angepasst werden. Dabei geht es nicht nur darum, dass der Arbeitgeber die Löhne erhöht und dadurch die Produktionskosten gesteigert werden, sondern um verschiedene Maßnahmen im Bereich der Steuerpolitik und der Sozialpolitik auf allen Verwaltungsebenen. 
Ein Teil der nachstehenden Neuerungen und Forderungen müssen somit auf Staat, Region, Land und Gemeinden aufgeteilt werden:

Termine für die Umsetzung der Maßnahmen für Familien und Stärkung der Kaufkraft

	Maßnahme
	Rechtskraft
	Beginn

	
	
	

	Reduzierung Autosteuer auf das gesetzliche Mindestausmaß
	Regierungsbeschluss
	01.01.2009

	Im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten Reduzierung Tarife Strom (bereits seit mehreren Monaten in Kraft – „Familien plus“), Gas (Abgabe des Gases bei Tankstellen zum Einkaufspreis) und Abwasser
	Beschluss SEL AG
	01.08.2008

	Streckung der Rückzahlungsraten der Gemeinden an Land: durch die Streckung der Rückzahlungsraten von Seiten der Gemeinden an das Land könnten die betreffenden Tarife auf Gemeindeebene etwas reduziert werden
	Beschluss Landesregierung
	01.01.2009

	Abschaffung Ticket auf stationäre Krankenhausaufenthalte 
Im Falle eines Krankenhausaufenthaltes haben die Bürger bisher einen Tagesbetrag von 10 Euro bei maximal 250 Euro jährlich, bezahlt
	Beschluss  Landesregierung
	01.08.2008

	Eingliederung von Behinderten, älteren entlassenen Arbeitern und Frauen in Arbeitsprozess, evtl. auch durch Beihilfen des Landes
	Landesregierung
	bereits teilweise beschlossen

	Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für Invaliden und Behinderte evtl. durch Beiträge des Landes. Durch neue Impulse für die Arbeitseingliederung von Menschen mit Behinderungen, nach dem Motto „Arbeit statt Sozialhilfe“, soll den Menschen mit Behinderungen ein Arbeitseinkommen und eine Rentenabsicherung gegeben werden
	Landesregierung 
	bereits teilweise beschlossen

	Erhöhung des sozialen Mindesteinkommens um 100 €/Monat (für Einpersonenhaushalt)
Das soziale Mindesteinkommen für eine Person soll also von monatlich € 458,40.- auf € 558,40.- erhöht werden. Bei Haushalten mit mehr Familienmitgliedern soll sich die Erhöhung vor allem für kinderreiche Familien zusätzlich erhöhen
	Beschluss Landesregierung
	01.09.2008

	Erhöhung Zivilinvalidenrente um 100 €/Monat
Die Zivilinvalidenrenten sind zur Zeit auf € 298,91.- monatlich 13 mal im Jahr und sollen um 101,09 auf 400 € monatlich erhöht werden
	Gesetz vorgelegt
	01.09.2008

	Reduzierung der Tarife bei Führerscheinerneuerung:
Für jede Führerscheinerneuerung müssen die Bürger 77,22 Euro bezahlen (10,60 € sind an das Transportministerium für Verwaltungsspesen zu überweisen; für die Ausstellung des entsprechenden ärztlichen Zeugnisses wird eine Stempelmarke von 14,62 € und für die ärztliche Visite 52,00 € verlangt). Der Tarif für die ärztliche Visite soll nun für alle Bürger auf 26,00 Euro halbiert werden
	Beschluss Landesregierung
	01.09.2008

	Familiengeld des Landes:
Für Eltern, deren jährliche Einkommens- und Vermögenswerte € 80.000.- nicht überschreiten und die seit mindestens fünf Jahren in Südtirol ansässig sind, werden zur Zeit 80 € pro Monat für jedes Kleinkind bis zum 3. Lebensjahr gewährt. Dieser Betrag soll auf 100 € angehoben werden
	Gesetz vorgelegt
	01.09.2008

	Familiengeld der Region:
Die Region zahlt ab dem 1. Kind monatlich bis zur Volljährigkeit der Kinder bei Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen gestaffelt je nach Anzahl der Kinder ein Familiengeld zwischen 50 € und 100 € pro Kind. Mit der jüngsten Abänderung des Regionalgesetzes Nr. 1/05 ist eine Ausweitung des Familiengeldes auch auf das 1. Kind vorgesehen und zwar bis zum 6. Lebensjahr. Dieses Geld wird rückwirkend ab 01.01.2008 bezahlt. Je nach Einkommen können diese Ein-Kind-Familien mit einer Summe von bis zu 840 € jährlich rechnen.
	Regionalgesetz bereits gemacht
	01.01.2008

	Rentenbeiträge für Kindererziehung und Pflege
- Die Beiträge zur rentenmäßigen Absicherung der Erziehungszeiten werden in der Höhe der freiwilligen Einzahlung des INPS ausgezahlt und maximal € 6.000.- Bei Einzahlung in den Zusatzrentenfonds und andere Formen der Absicherung bleibt der maximale Beitrag bei € 3.500.- pro Kind und Jahr. Der Rentenbeitrag für Kindererziehung wird für Teilzeit Arbeitende von einem auf zwei Jahre ausgedehnt. In diesem Fall werden genannte Jahresbeträge auf die Hälfte reduziert

	Regionalgesetz bereits genehmigt
	01.01.2008

	- Rentenbeiträge für Pflege:
Der Beitrag für rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten für die Betreuung schwerst pflegebedürftiger Familienangehöriger (dritte und vierte Pflegestufe) werden jährlich bis zu € 3.500.- ausbezahlt (bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzungen für die Dienstalters- oder Altersrente). Dieser Beitrag wird bezahlt, so lange die Pflege zu Hause erfolgt. Bei der Teilzeit wird die Hälfte des Beitrages (1.750.- €) ausgezahlt. Bei behinderten (min.74% Invalidität) Kindern bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres beträgt der Zuschuss (für die Rentenkasse) max. 6.000.- im Jahr
	Regionalgesetz bereits gemacht
	01.01.2008

	Unterstützung für freiwillige Weiterversicherung oder Zusatzrente
Die Rentenbeiträge betragen bis zu € 1.475,76.- jährlich sowie Zusatzrentenbeiträge bis zu € 500.- jährlich einkommens- und vermögensabhängig auch für Haushaltstätige sowie für Mütter und Väter, die minderjährige Kinder und pflegebedürftige (74% Zivilinvalidität) Familienmitglieder betreuen. Ausnahme: sie sind bereits 55 Jahre alt
	Regionalgesetz bereits gemacht
	01.01.2008

	Pflegesicherung
Das Land unterstützt ab Juli 2008 die Pflege von Familienangehörigen zu Hause je nach Intensität der Pflege mit Beiträgen zwischen € 510.- und € 1.800.- pro Monat. Bei Betreuung und Pflege im Alten- oder Pflegeheim wird dieser Betrag mit einem Zusatzbeitrag ergänzt
	Gesetz bereits gemacht
	01.07.2008

	Kleinkinderbetreuung:
Die Landesregierung und Gemeinden müssen den Familien, vor allem aber auch den Alleinerzieherinnen und –erziehern helfen, um Familie und Beruf bewältigen zu können. Die Landesregierung hat in letzter Zeit die diesbezüglichen Angebote wesentlich erhöht. Zur Zeit sind für Kinder bis zu vier Jahren folgende Kleinkinderbetreuungs-einrichtungen vorhanden: 
Kitas: 31
Kinderhorte: 12 
Tagesmütter: 123
Betriebskinderhorte: 3
	Beschluss Landesregierung
	wird ständig nach Bedarf angepasst

	Verlängerte Öffnungszeiten von Kindergärten
	Beschluss Landesregierung
	wird ständig nach Bedarf angepasst

	Sommerangebote für Kinder
	Beschluss Landesregierung
	wird ständig nach Bedarf angepasst

	Pflegeheime und flexible Pflegeangebote
	Beschluss Landesregierung
	wird ständig nach Bedarf angepasst

	Verbesserung des Reha-Bereiches für Kinder und Jugendliche:
Vor allem in den Sprengeln sind die Bereiche Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie zu knapp abgedeckt. Aber auch im Bereich der Krankenhäuser bestehen lange Wartezeiten. Dies zwingt die Patienten und ihre Familien auf private Anbieter oder auf Angebote im Ausland auszuweichen, die zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Familien führen.

Durch die Potenzierung der bestehenden Strukturen mit zusätzlichem Fachpersonal und durch den Abschluss von Konventionen mit spezialisierten Zentren im In- und Ausland sollen die Wartezeiten abgebaut und die Familien dadurch entlastet werden.

	Beschluss Landesregierung
	sofort

	Familienbildung und Begleitung:
Das Land soll vor allem über die Abteilung Familie bzw. Familienbüro die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz fördern, Vereine und Körperschaften im Bereich der Familienbildung und –begleitung finanziell unterstützen sowie eigene Akzente setzen; so z. B.:
Familienbildung, Herausgabe einer Broschüre Familieninfo, Vernetzungsarbeit mit familienrelevanten Vereinen und Stellen, Kooperation mit verschiedenen Ämtern bei der Entwicklung und Durchführung des Wettbewerbes familienfreundliches Unternehmen, Familienbegleitung (Elterntelefon, Förderung des Dreijahresprojektes „Familien früh fördern“, Fördern des Projektes Elternkurse „Starke Eltern, starke Kinder“, Bookstart und ähnliches)
	Beschluss Landesregierung
	Je nach Bedarf

	Modernes Bildungsangebot
	Gesetz verabschiedet
	Sofort

	Neuregelung von Stipendien für UNI, Oberschulen und Berufsschulen: 
Erhöhung der Abzüge und Freibeträge; Nichtberechnung für die Gewährung von Stipendien von Überstunden und geringen Einkommen von Studenten während der Studienzeit oder der Ferien
	Beschluss Landesregierung
	teilweise umgesetzt

	Regelung Schulausspeisungen
	Beschluss/Gesetz 
	teilweise umgesetzt

	Begünstigung Schulbücher für 3., 4. und 5. Oberschule wenigstens für untere und mittlere Einkommensstufen
	Gesetz vorgelegt
	01.09.2008

	Erhöhung der Heimplätze
	Beschluss Landesregierung
	teilweise umgesetzt 

	Verbesserung Schülertransporte
	Beschluss Landesregierung
	Bereits umgesetzt – jährliche Anpassung

	Erlass von allen Schulgebühren - 15 € an Oberschulen
	Beschluss Landesregierung
	01.09.2008

	Verbesserung Schülerabos:
Jährlich werden von 60.000 Schülern 2.700 Sondertransporte durchgeführt. 29.000 Schüler werden jährlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert, 10.000 davon sind Schülerabos.
Für die Fahrt von der Wohnung bis zur Schule werden 10 € verlangt, Grund- und Mittelschüler (1.340) können Jahresabos zu 70 € für alle öffentlichen Verkehrsmittel erwerben, Ober- und Berufsschüler (5.796) zahlen dafür 120 € und 150 € zahlen Lehrlinge und Hochschüler (3.000). 
In Zukunft sollen die Bezahlung von 10 € sowie die Schülerabos von 70 € für Grund- und Mittelschüler und 120 € für Ober- und Berufsschüler wegfallen. Die Abos für Lehrlinge und Hochschüler sollen von 150 € auf 100 € reduziert werden
	Beschluss Landesregierung
	01.09.2008

	Einführung Seniorenabos 60 bis 70 Jahre: 100 €
	Beschluss Landesregierung
	01.07.2008

	Gratisabo für Senioren ab 70 Jahren
	Beschluss Landesregierung
	01.07.2008

	Verbesserung Familienabos (bereits ab 1 Kind)
	Beschluss Landesregierung
	bereits beschlossen

	Weiterführung der Aktion Treibstoff in Grenzgebieten
	Beschluss Landesregierung
	bereits beschlossen

	Verbesserung Tankstellennetz für Gas und Alternativtreibstoffe
	Beschluss Landesregierung
	dauernd angepasst

	Sonderprogramm für die nächsten drei Jahre für Bau von 3.000 zusätzlichen Wohnungen (geförderter Wohnbau und Sozialwohnbau)
	Gesetz/Beschluss Landesregierung
	ab Inkrafttreten des Gesetzes

	Anpassung Abzüge zu Lasten lebender Familienmitglieder und Erhöhung der Höchsteinkommen (10 %)
	Gesetz/Beschuss Landesregierung
	ab Inkrafttreten des Gesetzes

	Überprüfung der Mietkostenzuschüsse
	Gesetz/Beschuss Landesregierung
	ab Inkrafttreten des Gesetzes

	Einführung einer Mittelstandsförderung:
Es sollte eine fünfte Einkommensstufe für den Mittelstand eingeführt werden. Die betreffende Einkommensstufe sollte vom heutigen bereinigten Höchstausmaß der vierten Einkommensstufe von € 37.200.- auf € 50.000.- bereinigtes Einkommen eingeführt werden. Der Mittelstand sollte in Zukunft auch Zugang zum geförderten Wohnbaugrund haben. Ebenso sollte das Land auch für diese Kategorie die Hälfte des geförderten Wohnbaugrundes und die Hälfte der Erschließungskosten übernehmen. Bei Wohnungskauf sollten diese Kosten als Beitrag gewährt werden. Zusätzlich soll es möglich sein, dass vom Land anerkannte Körperschaften ohne Gewinnabsicht einen geförderten Wohnbaugrund erhalten, um Wohnungen für den Mittelstand errichten zu können. Dabei kann es sich um eine Mischform zwischen zeitbegrenzter Miete und Überführung ins Eigentum handeln. Das Land wird diesbezügliche Vorschriften für Miet- und Verkaufspreise festlegen
	Gesetz/Beschuss Landesregierung
	ab Inkrafttreten des Gesetzes

	Energetische Sanierung der Altwohnungen des Wohnbauinstitutes zur Senkung für Heizkosten (ca. 1.000 €)
	Gesetz/Beschuss Landesregierung
	ab Inkrafttreten des Gesetzes
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